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(54) Selbsttätig entriegelbare Sicherungsschere mit Fangstellung

(57) Die Erfindung betrifft eine Sicherungsschere
für durch eine Oberlichtöffnungsvorrichtung zwischen
einer Schließstellung und einer Kippstellung kippbare
Flügel 2,3 von Fenstern, bestehend aus zwei im seitli-
chen Flügelspalt (Falz) anbringbaren und gelenkig mit-
einander und mit dem Blendrahmen 1 bzw. dem
Flügelrahmen 2 verbundenen Scherenarmen 6,7 und
einem mit diesen beiden gelenkig verbundenen Lenker
8, der mit dem einen Scherenarm 6 über einen im
Abstand vom Scherengelenk 9 angeordneten festen
Gelenkzapfen 10 und mit dem anderen Scherenarm 7
über einen in einem Langloch 15 des Lenkers 8 ver-
schiebbaren, am anderen Scherenarm 7 festen Zapfen
11 verbunden ist, wobei diesem Zapfen 11 in dem Lang-
loch eine Sicherungsrast 14 im Abstand von beiden
Enden 12,13 des Langloches 15 zugeordnet ist, so daß
dieser Zapfen 11 in dem Langloch seine eine Endstel-
lung 12 in der Schließstellung und seine andere End-
stellung 13 in einer Putzstellung der Schere einnimmt.
Die Handhabung dieser KSP-Schere soll wesentlich
vereinfacht und die Sicherheit deutlich erhöht werden.
Ausgehend von einer Sicherungsstellung 30, in welcher
der Zapfen 11 in die Sicherungsrast 14 eingreift, ist
dazu zur Überführung der Schere (des Flügels) in die
Putzstellung der Zapfen 11 - durch eine begrenzte
Bewegung relativ zum Lenker 8 in Richtung zur Schließ-
stellung - aus der Sicherungsrast 14 entrastbar und
zugleich gegen erneutes Eingreifen in die Sicherungs-
rast 14 verriegelbar. Es bedarf keines manuellen Ein-
griffs an den Scheren.
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